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Bebauungsplan ALTSTADTQUARTIER  6, 1. ÄNDERUNG in Lahr

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und BauNVO

Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauG B) i.d.F . vom 23. Septem ber 2004, zuletzt geändert durch G esetz 
vom 21. Dezem ber 2006

- Baunutzungsverordnung (BauNVO ) i.d.F . vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert durch 
G esetz vom  22. April 1993

- P lanze ichenverordnung (P lanzV) i.d.F . vom 18. Dezem ber 1990
- Landesbauordnung (LBO ) i.d.F . vom 8. August 1995 zuletzt geändert durch G esetz vom  

14. Dezem ber 2004
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG ) vom 25. M ärz 2002, zuletzt geändert durch 

G esetz vom 8. April 2008

In Ergänzung der P lanzeichnung w ird Folgendes festgesetzt:

0. Abgrenzungen

a 0.1 G renze des räum lichen G eltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 (7) BauG B)

0.2 Abgrenzung von Baugebieten unterschiedlicher Art der baulichen 
Nutzung

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB)

© 1.1 M ischgebiet (§ 6 BauNVO )

Im M ischgebiet sind G artenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungs­
stätten i. S . des § 4a (3) Nr. 2 BauNVO unzulässig (§ 1 (5) BauNVO ).

1.2 Kerngebiet (§ 7 BauNVO )

Im Kerngebiet (M K) sind Tankstellen (auch im Zusam m enhang m it 
Parkhäusern und G roßgaragen) unzulässig.

Im Kerngebiet sind sonstige W ohnungen allgem ein zulässig.

Hinweis: Zur Unzulässigkeit von Nutzungen siehe auch Bebauungsplan
VERG NÜG UNG SEINRICHTUNG EN UND ANDERE IN DER 
INNENSTADT, 1. ÄNDERUNG
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2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB)

2.1 G rundflächenzahl (G RZ) (§§ 16 (2) N r. 1 , 17 und 19 BauNVO )

0,6 Zur G RZ siehe Nutzungsschablonen in der P lanzeichnung.

Im  M ischgebiet darf d ie zulässige G rundfläche durch S tellp lätze und ihre 
Zufahrten sowie Nebenanlagen i.S .v. § 14 BauNVO bis zu einer 
G rundflächenzahl von 0,9 überschritten werden.

2.2 G eschossflächenzahl (G FZ) (§§ 16 (2) N r. 2, 17 und 20 (2) BauNVO )

© Zur G FZ siehe Nutzungsschablonen in der P lanzeichnung.

Im  M ischgebiet darf d ie gern. § 17 (1) BauNVO  zulässige O bergrenze der 
G eschossfläche von 1,2 um  0,2 überschritten werden (§17 (3) BauNVO ).

2.3 Zahl der Vollgeschosse (§§ 16 (2) Nr. 3 und 20 (1) BauNVO i.V .m . § 2 (6) 

LBO )

IV-V als M indest- und Höchstm aß

Zur Zahl der Vollgeschosse siehe P laneinträge in den Baufenstern.

2.4 Höhe baulicher Anlagen (§§ 16 (2) N r. 4 und 18 (1) BauNVO )

GH 191,8 
m ü. NN

G ebäudehöhe als Höchstm aß

Zur G ebäudehöhe siehe P laneinträge in den Baufenstern.

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücks­
flächen, Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

3.1 Bauweise (§ 22 BauNVO )

g geschlossene Bauweise

C
V
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i 
i 

i 
i

überbaubare G rundstücksfläche (§ 23 BauNVO )

Baulin ie (§ 23 (1 und 2) BauNVO )

Baugrenze (§ 23 (1 und 3) BauNVO )

D ie nördliche Baugrenze der G ebäudezeile im Blockinneren darf am  
östlichen Ende für e inen geschosstiefen Lichthof für das Untergeschoss 
auf einer Länge von m axim al 13 m um 5 m gen Norden überschritten 

werden.

3.3 S tellung der baulichen Anlagen

◄ -------------- ► Zur Hauptfirstrichtung siehe P laneinträge in den Baufenstern.
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4. Flächen für Nebenanlagen sowie Flächen für Stellplätze und 
Garagen (§ 9 (1) Nr. 4 und 22 BauGB)

p

i

i

4.1

i GSt i
i

| GGa

Flächen für S te llplätze und G aragen gern. § 12 BauNVO

G em einschaftsstellp lätze sind im gesam ten G eltungsbereich gern. § 12 
(6) BauNVO nur innerhalb der Baugrenzen und auf den dafür gesondert 
ausgew iesenen Flächen zulässig.

G em einschaftsgaragen für d ie Baugebietste ilflächen M l und M K sind im  
gesam ten G eltungsbereich gern. § 12 (6) BauNVO nur innerhalb der 
Baugrenzen und auf den dafür gesondert ausgew iesenen Flächen 
zulässig.

Zur m axim alen Höhe siehe P laneinträge in den um grenzten Flächen für 
G em einschaftsgaragen.

E E *E E Bereiche ohne E in- und Ausfahrt

E infahrtsbereich

Innerhalb des E infahrtsbereichs entlang der G oethestraße sind m axim al 
zwei E infahrten zulässig.

5. Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions­
schutzgesetzes (BImSchG) sowie die zum Schutz vor solchen 
Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher 
Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen 
Vorkehrungen gern. § 9 (1) Nr. 24 BauGB

Hinweis: Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung für den
Bebauungsplan ALTSTADTQ UARTIER 6 sind auch auf dessen erste 
Änderung übertragbar.

Im G eltungsbereich werden die in nachfolgender Tabelle aufgelisteten 
O rientierungswerte nach D IN 18005 überschritten.

Nutzungsart O rientierungswerte  der D IN 18005 in dB(A)

Tag Nacht

M ischgebiet (M l) 60 50

Kerngebiet (M K) 65 55

Daher werden gem äß der schalltechnischen Untersuchung (siehe 
Anlage) die Lärm pegelbereiche I bis V und die daraus resultierenden 
Schalldäm m -M aße nach D IN 4109 (Tabelle 8) festgesetzt.
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Dabei werden für den B lockinnenbereich zwei unterschiedliche Fälle - 
m it bzw . ohne B lockrandbebauung entlang der G oethestraße - in den 
Karten 5 a + b dargestellt. Entsprechend der zum Zeitpunkt der 
Baugenehm igung bestehenden baulichen Situation sind die 
erforderlichen Schalldäm m -M aße der Fassaden und Aussagen zu 
Lüftungseinrichtungen zu berücksichtigen.

E in schalltechnischer Nachweis über die E inhaltung des Innenschall­
pegels in den G ebäuden gern. § 9 (1) Nr. 2 und (3) der Verfahrens­
verordnung zur Landesbauordnung (LBO VVO ) ist zu erbringen.
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Lärm pegei-

bereich

M aßgeblicher

Außenlärm
[dB(A)J

Resultierende Schalldäm m m aß in dB A)

Aufenthaltsraum in W ohnungen, 

Übernachtungsräum e in 

Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume und ähnliches

Büroräum e und 

Ähnliches

I b is 55 30

U 56-60 30 30

lit 61 -65 35 30

!V 66-70 40 35

V 71-75 45 40

6. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

6.1 P flanzgebot

D ie Dachfläche der Sam m elgarage ist m it e iner M indestsubstratd icke von 
35 cm  zu überdecken und intensiv zu begrünen.

7. Nachrichtliche Übernahmen von nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften getroffenen Festsetzungen (§ 9 (6) BauGB)

7.1 Fund von Kulturdenkm alen

Nach § 20 Denkm alschutzgesetz (zufällige Funde) ist das
Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 26, Fachbereich Archäologische 
Denkm alpflege, 79083 Freiburg, unverzüglich zu benachrichtigen, fa lls 
Bodenfunde bei Erdarbeiten in diesem G ebiet zutage treten. G leiches 
gilt, wenn B ildstöcke, W egkreuze, alte G renzste ine oder Ähnliches von 
den Baum aßnahm en betroffen sein sollten.

7.2 Bauschutzbereich für F lugverkehr (§12 (3) Nr. 1a Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG ))

Das Planvorhaben berührt den Bauschutzbereich des derzeitigen 
Verkehrslandep latzes Lahr.
E ine m ax. Bauhöhe w ird gern. § 13 LuftVG von 199,6 m ü.N .N. 
festgesetzt. Nur bei Überschreitung der vorgenannten m ax. Bauhöhe 
sind Bauanträge dem Regierungspräsid ium Freiburg - zivile Luftfahrt­
behörde - im  Rahm en des Baugenehm igungsverfahrens zur Zustim m ung 
vorzulegen (§ 12 Abs.2 Satz 4 LuftVG ).
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Hingew iesen w ird darauf, dass auch die Aufste llung von Baukränen nach 
den Bestim m ungen des LuftVG genehm igungspflichtig ist. Eine 
entsprechende G enehm igung ist gesondert m ind. 4 W ochen vor der 
beabsich tigten Aufstellung des jeweiligen Baukrans vom Unternehm er 
beim  Regierungspräsid ium Freiburg zu beantragen. E in M erkblatt ist den 
e inzelnen Baugenehm igungsbescheiden  beizufügen und zu beachten.

G egen die Aufstellung und den Betrieb von Baukränen m it einer 
G esam thöhe bis 230 m ü. N.N . (inklusive Ausleger) werden keine 
Bedenken erhoben, wenn diese m it einer Tages- und Nacht­
kennzeichnung gern, der "A llgem einen Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrth indem issen des Bundesm inisterium s für 
Verkehr, Bau- und W ohnungswesen" vom  02.09.2004 versehen werden.

Es w ird außerdem darauf hingew iesen, dass m it Belästigungen durch 
den F lugbetrieb zu rechnen ist, d ie P lanung in Kenntnis d ieser m öglichen 
Beeinträchtigung erste llt w ird und som it Rechtsansprüche gegen den 
Betre iber des Flughafens, die m it Beeinträchtigungen durch den 
F lugbetrieb begründet werden, nicht bestehen.

Ebenso ist m it F luglärm  durch an- und abfliegende Hubschrauber zu den 
geplanten Hubschrauberlandeplätzen des O rtenauklin ikum s und des 
Herzzentrum s zu rechnen.

8. Hinweise

8.1 A ltstadtsatzung

Das A ltstadtquartier 6 liegt im  G eltungsbereich der A ltstadtsatzung. Ihre 
Festsetzungen zur G estaltung der G ebäude, Freiflächen, W erbeanlagen, 
Antennen, etc. sind som it für das Q  6 verbindlich.

8.2 G eotechnik

A ls Baugrund stehen Schwem m löss u. ältere Talablagerungen der 
Schütter an. Bei geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren 
P lanungen oder bei Bauarbeiten (z.B . zum  genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur W ahl u. Tragfähigkeit des G ründungshorizonts, 
zum  G rundwasser etc.) w ird geotechnische Beratung durch ein privates 
Ingen ieurbüro em pfohlen.

8.3 A ltiasten

Im Bereich des P lanungsgebietes befinden sich die zwei A ltstandorte 
"S iebfabrik M össner" -O bj. Nr. 00568, und "BP-Tankste!le Liebenstein- 
straße 2” - O bj. N r. 02262.
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Fachtechnische S tellungnahm e des Landratsam ts O rtenaukreis, Am t für 
W asserw irtschaft und Bodenschutz

A ltstandort "S iebfabrik  M össner" - O bj. N r. 00568

Der A ltstandort wurde im Rahm en der "F lächendeckenden H istorischen 
Erhebung altlastverdächtiger Flächen im O rtenaukreis" erhoben. Ein 
A ltlastverdacht konnte auf Basis der Erhebungsunterlagen ausgeräum t 
werden.
Der Altstandort wurde im Rahm en einer Vorklassifiz ierung beim  
Landratsam t O rtenaukreis - Am t für W asserw irtschaft und Bodenschutz - 
am 14. Novem ber 1990 bewertet und verwaltungsintern auf 
Beweisn iveau BN 0 in "A - Ausscheiden und Archivieren" e ingestuft.

D ies bedeutet, d ie F läche scheidet aus der AStlastenbearbeitung aus und 
w ird beim  Landratsam t O rtenaukreis - Am t für W asserw irtschaft und 
Bodenschutz - zur Dokum entation der erfo lgten Bearbeitung archiviert.

A ltstandort "BP- Tankste lle L iebensteinstra lie 2" - O bj. N r. 02262

Der A ltstandort wurde nach Durchführung von Sanierungsm aßnahm en 
(Bodenaushub) am 10. M ai 2006 bewertet und verwaltungsintern auf 
Beweisniveau "BN 5" in "B - Belassen zur W iedervorlage - Kategorie 
Entsorgungsrelevanz" e ingestuft. D ie F läche w ird beim  Landratsam t 
O rtenaukreis - Am t für W asserw irtschaft und Bodenschutz - im  
Bodenschutzkataster geführt.

D ie E instufung in "B = Belassen zur W iedervorlage" bedeutet, dass 
vorbehaltlich der derzeitigen und geplanten Nutzung des G rundstücks 
kein weiterer Handlungsbedarf besteht, jedoch bei Änderung von 
bewertungsre levanten Sachverhalten (z.B . Entsiegelung, E ingriffe in den 
Untergrund) über das weitere Vorgehen erneut zu entscheiden ist.

9. Nutzungsschabione
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Art der baul. Nutzung Bauweise

G rundflächenzahl (G R2) G eschossfläche (G FZ)

S tadtbaudirektorin
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